
 
 
 
 

 Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung nach  
§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV – 2026 
 
 
Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der  
Stromnetzentgeltverordnung ein individuelles Netzentgelt für die Netznutzung bei der  
Bundesnetzagentur beantragen.  
 
Atypisches Verbrauchsverhalten liegt vor, wenn die Zeitpunkte des maximalen 
Energiebezugs eines Netzkunden außerhalb der vom Netzbetreiber veröffentlichten 
Hochlastzeitfenster liegen.  
 
 
Nach dem Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller 
Netzentgeltvereinbarungen veröffentlichen wir folgende Hochlastzeitfenster: 
 
 

Entnahmeebene Frühling Sommer Herbst  Winter 

Mittelspannung   09:30 – 10:45 09:30 – 10:45 

Umspannung MS/NS   10:30 – 11:45 08:45 – 11:15 

Niederspannung 11:00 – 14:00   11:00 – 14:15 

 


